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Dr.in Alma Zadić, LL.M. 

Bundesministerin für Justiz 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.658.211 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)3728/J-NR/2020  

Wien, am 07. Dezember 2020 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen haben am 

08. Oktober 2020 unter der Nr. 3728/J-NR/2020 an mich eine schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend „aktuelle Daten über die Belegung der österreichischen Justizanstalten 

und die durchschnittlichen Kosten“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zur Frage 1: 

• Wie viele Insassen verbüßen derzeit eine Haftstrafe in den österreichischen 

Justizanstalten, aufgegliedert nach Justizanstalten? 

Ich gehe davon aus, dass sich die in der Anfrageeinleitung genannte Insass*innenzahl  auf 

sämtliche Insass*innen bezieht, während die Fragen 1 und 2 nur jene Insass*innen 

betreffen, die derzeit eine Haftstrafe verbüßen. Die Auswertung zum 1. Oktober 2020 

wurde daher für alle 8.535 angehaltenen Personen mit jeweiligem Haftstatus durchgeführt: 
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Zur Frage 2: 

• Wie viele dieser Insassen haben keine österreichische Staatsbürgerschaft, 

aufgegliedert nach Justizanstalten und Herkunftsland bzw. Staatsbürgerschaft? 

Die Auswertung zu Frage 2 enthält alle am 1. Oktober angehaltenen Insass*innen mit nicht 

österreichischer Staatsbürgerschaft (4.356), aufgegliedert nach Justizanstalten und 

Staatsangehörigkeit: 
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AFGHANISTAN 6 1 1 12 7 2 26 23 11 12 2 6 1 5 14 2 8 12 4 14 8 4 6 32 18 237

ÄGYPTEN 1 1 2 1 1 1 4 11

ALBANIEN 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 10 4 1 4 1 36

ALGERIEN 2 2 2 4 13 13 11 3 1 3 1 2 1 8 1 10 4 12 2 95

ANGOLA 1 1 2

ARGENTINIEN 1 1

ARMENIEN 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 12

ASERBAIDSCHAN 1 1

ÄTHIOPIEN 1 1 1 1 1 5

BANGLADESCH 1 1

BELGIEN 2 2

BENIN 1 1

BOSNIEN-HERZEGOWINA 3 2 8 1 5 8 11 8 4 9 1 3 9 2 7 4 2 15 9 3 4 20 1 5 144

BRASILIEN 1 1 2

BULGARIEN 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 7 20 6 59

CHILE 3 3 1 1 3 1 1 13

CHINA VOLKSREPUBLIK 1 1 1 3

COTE D`IVOIRE 1 1

DEUTSCHLAND 1 2 7 1 9 2 1 17 5 3 2 2 7 3 9 4 3 4 4 1 2 2 9 4 104

DOMINIKAN.REPUBLIK 1 1 3 2 1 1 3 2 1 2 1 18

ESTLAND 1 2 1 4

FRANKREICH 1 1 2 1 2 7

GABUN 1 1 2

GAMBIA 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 4 17

GEORGIEN 1 1 5 3 4 16 1 1 3 2 1 5 1 1 1 13 6 1 9 4 79

GHANA 1 1 2 4

GRIECHENLAND 2 1 1 1 2 1 8

GROSSBRITANNIEN 2 1 2 1 1 7

GROSSBRITANNIEN; DEUTSCHLAND 1 1

GUINEA 1 1 1 1 1 1 1 7

GUINEA-BISSAU 1 1 2

INDIEN 1 1 1 1 1 2 1 1 5 1 4 1 20

IRAK 3 5 2 1 1 6 9 3 6 2 1 6 3 4 5 1 3 3 2 2 10 4 82

IRAN 3 1 5 3 3 2 1 4 4 1 3 5 1 2 8 6 52

IRLAND 1 1

ISRAEL 1 1 1 2 5

ISRAEL; GROSSBRITANNIEN 1 1

ITALIEN 1 2 1 2 1 1 2 9 3 1 1 6 1 3 1 6 41

JAPAN 1 1

JEMEN 1 1

JUGOSLAWIEN 1 1

KAMERUN 1 1 1 1 1 1 6

KANADA 1 1 2

KASACHSTAN 1 1 2

KENIA 2 1 1 4

KIRGISISTAN 1 1

KOLUMBIEN 1 1 2 1 1 6

KOMOREN 1 1

KONGO DEMOKR.REPUBL. 1 1 1 1 4

KOSOVO 1 1 7 5 4 1 5 2 1 4 4 1 2 3 5 9 4 7 1 3 4 74

KROATIEN 2 4 2 12 14 4 3 8 1 1 2 3 1 5 2 4 1 7 5 2 1 9 4 97

KROATIEN; BOSNIEN-HERZEGOWINA 1 1 1 3

KUWAIT 1 1

LETTLAND 2 1 2 1 1 1 1 1 10

LIBANON 2 1 1 1 1 1 1 8

LIBERIA 1 1 1 1 1 1 6

LIBYEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 13

LIECHTENSTEIN 1 1 1 1 1 1 1 7

LIECHTENSTEIN; FRANKREICH 1 1

LITAUEN 1 1 3 1 1 2 1 2 4 13 2 1 32

MALI 1 1 1 2 1 1 2 1 10

MAROKKO 4 1 7 7 16 2 2 1 2 2 13 6 1 6 2 72

MAROKKO; IRAK 1 1

MAURETANIEN 1 1 1 3

MEXIKO 1 1 2
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Zu den Fragen 3, 4, 6 und 7: 

• 3. Was sind die durchschnittlichen Kosten 2019 pro Hafttag? 

• 4. Was beinhalten die durchschnittlichen Kosten pro Hafttag? 

• 6. Wie sind die Kosten aufgegliedert? 

• 7. Beinhalten die Kosten auch die medizinische Versorgung? 
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Um die Kosten des Strafvollzuges zu veranschaulichen, wird der Nettoaufwand einer 

inhaftierten Person pro Tag berechnet. Dies erfolgt auf Basis des 

Bundesrechnungsabschlusses. Dabei handelt es sich um eine Vollkostenrechnung 

(Personal-, Gebäude- und Sachauszahlungen gegenüber Einzahlungen) und inkludiert somit 

auch die medizinische Versorgung. Konkret wird der Saldo aus Auszahlungen und 

Einzahlungen im Strafvollzug durch die Anzahl sämtlicher Hafttage dividiert. Damit 

errechnet sich für das Berichtsjahr 2019 ein durchschnittlicher Nettoaufwand pro Tag und 

inhaftierter Person von 129,58 Euro. 

Zur Frage 5: 

• Was davon wird vom Insassen selbst getragen? 

Grundsätzlich hat gemäß § 32 StVG jede*r Verurteilte für seinen bzw. ihren Unterhalt einen 

Beitrag zu den Kosten des Strafvollzuges zu leisten. Der Kostenbeitrag beträgt, wenn der 

oder die Strafgefangene eine Arbeitsvergütung bezieht, 75 vH der jeweiligen 

Arbeitsvergütung, sonst das Vierfache der Arbeitsvergütung je Arbeitsstunde in der 

höchsten Vergütungsstufe (§ 52 Abs. 1 StVG) für jeden Tag der Strafzeit. 

Im Jahr 2019 beliefen sich die Vollzugskostenbeiträge auf 34.652.655,69 Euro. 

Zur Frage 8: 

• Werden hier Sozialtarife verrechnet? 

Nein. 

Zur Frage 9: 

• Sind die medizinischen Leistungen höher, als etwa die der österreichischen 

Krankenkassen? 

a) Wenn ja warum? 

Die medizinisch erforderlichen Leistungen für Insass*innen sind in einigen Bereichen stark 

abweichend, weil hier Krankheitsbilder behandelt werden müssen, deren Behandlung im 

extramuralen Bereich nicht ausreichend erfolgt ist. So sind viele Insass*innen aufgrund des 

Missbrauches von Substitutionsmitteln neu oder anders einzustellen. Ebenso ist der Anteil 

an Infektionskrankheiten und deren Behandlung abweichend von der Normalbevölkerung. 

Außerdem ist unter Insass*innen ein deutlich höherer Anteil an psychiatrischen Therapien 

und medikamentösen Behandlungen erforderlich. 
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Zu den Fragen 10 und 11: 

• 10. Wurde das Vorhaben von 2019 Einbeziehung der Insassinnen und Insassen in 

die gesetzliche Krankenversicherung um eine kostensparende Lösung und die 

gewünschten Effekte, wie beispielsweise im stationären Bereich Leistungen für 

Insassinnen und Insassen im Katalog des LKF-Systems abzubilden, bereits 

erzielt? 

a. Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

• 11. Werden sie die Empfehlung vom Rechnungshof, für die Vergütung der 

Krankenversorgung für Insassen eine kostengünstigere Lösung zu finden, 

umsetzen? 

a. Wenn ja, in welcher Form? 

b. Wenn nein, warum nicht? 

Die Verhandlungen über die Einbeziehung der Leistungen für Insass*innen in den LKF 

Katalog und damit die Einbeziehung in die GKK wurden im Zuge der COVID-19 Pandemie 

ausgesetzt. Der Letztstand der diesbezüglichen Verhandlungen war, dass die einzelnen 

medizinischen Leistungen gesichtet und deren finanzielle Auswirkungen im Kostengefüge 

dargestellt werden. Diese Arbeiten wurden begonnen und sind bis zu einer Aufstellung von 

Rohdaten schon erledigt. Hier hat sich in der ersten Kostenabschätzung gezeigt, dass sich 

aufgrund der Einbeziehung dieser Leistungen in die GKK ein Mehrkostenaufwand für die 

Allgemeinheit ergeben würde.  

Zur Frage 12: 

• Bekommen alle die gleichen medizinischen Versorgungen bzw. Leistungen? 

Ja, allen Insass*innen steht die gleiche medizinische Versorgung zu, wie Personen in 

Freiheit. Dies wird durch das StVG sichergestellt. 

Zur Frage 13: 

• Wie ist der EU-Schnitt, der durchschnittlichen medizinischen Versorgung und 

der Kosten der Unterbringung von Insassen? 

Zu den durchschnittlichen Hafttagskosten und jenen der medizinischen Versorgung der 

Insass*innen innerhalb der EU liegen mir keine Informationen vor. Ich kann jedoch 

mitteilen, dass laut einer Studie der Universität Lausanne, an der eine Vielzahl europäischer 

Staaten teilnahm, im Jahr 2018 die durchschnittlichen Hafttagskosten inklusive 
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medizinischer Versorgung bei 140,2 Euro lagen und damit deutlich über den Kosten für den 

Strafvollzug in Österreich liegen. 

 

 

Dr.in Alma Zadić, LL.M. 
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